
Dienstherrengenehmigung 
(Für Angestellte in Kliniken und Einrichtungen mit öffentlichem Träger - eingeschlossen aller 
Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft, auch wenn sie in der Rechtsform der GmbH oder AG 
organisiert ist.)

Für die Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung und aus rechtlichen Gründen ist eine 
Genehmigung Ihres Arbeitgebers notwendig. Erst nach Erhalt der Dienstherrengenehmigung sind 
Sie berechtigt an dem Fortbildungsangebot der URGO GmbH teilzunehmen. 

Die Unabhängigkeit von Umsatzgeschäften und Beschaffungsentscheidungen zwischen der med.
Einrichtung und/oder dem Leistungserbringer und der URGO GmbH wird hiermit versichert. 

Titel der Fortbildung:  

Datum:  

Teilnehmer/-in: 
 

Einrichtung:  

GENEHMIGUNG DER DIENSTSTELLE

Wir, die Dienststelle, haben die Teilnahme unseres Mitarbeiters/unserer Mitarbeiterin an der
oben genannten Veranstaltung der URGO GmbH zur Kenntnis genommen und genehmigen
hiermit die Teilnahme sowie die damit verbundene Kostenübernahme ausdrücklich.

Auch wird zugesichert, dass der Unterzeichner nach internen Vorschriften zur Genehmigung des
Vertrages berechtigt ist.

    

    
Ort, Datum  Unterschrift Verwaltungsdirektion

Bitte senden Sie dieses Schreiben eingescannt zurück an:

urgomasters@urgo.de

Oder via Post  an:  

URGO GmbH
Medical Affairs
Justus-von-Liebig-Str. 16
66280 Sulzbach

URGO GmbH, Justus-von-Liebig-Str.16, 66280 Sulzbach Stand: November 2024

Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken, HRB 640 
Geschäftsführer: Judith Stahlhut, Xavier Camps
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